
aufgezeigt, und dadurch beigetragen, beträchtlichen 
Schaden am  Volkseigentum  zu vermeiden. Von diesen 
Erw ägungen ausgehend h a t das Gericht fü r  das Ver
gehen nach § 7 WStVO in Ü bereinstim m ung m it dem 
A nträge der S taa tsanw altschaft eine G efängnisstrafe 
von 2 Jah ren  festgesetzt, welche gern. § 21 StGB in 
1 Ja h r  4 M onate Zuchthaus um gewandelt wurde, fü r  das 
Verbrechen nach § 1 VESchG eine Z uchthausstrafe von 
1 Ja h r 4 Monaten, wobei es un ter dem A nträge der StA 
geblieben ist, und h a t gern. § 74 StGB aus beiden S tra 
fen eine G esam tstrafe von 2 Jah ren  3 M onaten Zucht
haus als angem essen und notwendig festgesetzt. Auch 
in der G esam tstrafe blieb das Gericht un te r dem A ntrag  
der StA, weil es dafü r hält, daß diese S trafe bei dem 
A ngeklagten ausreichen wird, um  dem Grad der Gesell
schaftsgefährlichkeit der H andlung gerecht zu werden.

gez. Dr. F risch  gez. Papendorf gez. Schmidt 
•

Wegen Verbrechens gegen die „allumfassende W irt
schaftsplanung“ ivurde der Schuhfabrikant E. J. zu zw ei 
Jahren Zuchthaus und Vermögenseinziehung verurteilt, 
weil er minderwertige Schuhe, die die DHZ und die Kon
sumgenossenschaft ihm nicht abnehmen wollten, ohne 
w eitere Einschaltung amtlicher Stellen verkauft hatte.
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Der A ngeklagte E. J. w ird wegen fortgesetzten  W irt
schaftsverbrechens in Tatm ehrheit m it zwei selb
ständigen V erstößen gegen die V erordnung zur Re
gelung des innerdeutschen Zahlungsverkehrs zu einer 
G esam tstrafe von

2 —  zwei — Jah ren  Zuchthaus
verurteilt.
Das Vermögen der A ngeklagten E. und F. J. w ird 
eingezogen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der je tz t 65jährige A ngeklagte E. J. besuchte die Volks
schule und erlern te danach den Beruf eines Kaufm anns, 
in dem er dann bis zum Jah re  1910 arbeitete. 1911 kam  
er nach Berlin und eröffnete hier gem einsam  m it seinem 
Bruder eine Schuhfabrik, die er nach dem Tode des 
Bruders allein w eiterführte . N ach Beendigung des fa 
schistischen Krieges errich tete der Angeklagte, der im 
F rü h jah r 1945 ausgebom bt worden war, eine neue Schuh
fabrik , die er bis zu seiner Festnahm e fü h rte ..................
Nach Beendigung des faschistischen W eltkrieges und 
nach Überwindung der ersten N achkriegsjahre ha tte  der 
A ngeklagte J., ebenso wie viele andere H andw erker und 
kleinere Unternehm er, erstm alig  die Möglichkeit, ohne 
jede Existenzangst seinen Betrieb aufzubauen und stän 
dig zu erw eitern. Bis zum Zeitpunkt seiner Festnahm e 
konnte sich der A ngeklagte J. einen Betrieb aufbauen, 
der nach seinen eigenen Angaben einen W ert von 50 000 
bis 60 000 DM h a t. E r  b esch ä ftig te  dann  35 A rbe ite r. 
U nter diesen U m ständen w ar er im stande m it einem 
Jahresnettoeinkom m en von 15 000 DM ein sorgenfreies 
Leben zu führen.
In  seiner F ab rik  beschäftigte sich der A ngeklagte in 
den letzten Jah ren  vorwiegend m it der Produktion von 
Schweinsleder-Schuhen. Der Absatz seiner Produktion 
geschah in der Weise, daß er sich zunächst V ertrags
p artn e r aussuchte und m it diesen Menge und Q ualität 
der zu liefernden W are vereinbarte. Bis vor einiger Zeit 
w urden diese V erträge von den staatlichen V ertrags

kontoren geprü ft und reg istriert. D anach w urden dem 
A ngeklagten J. die notwendigen M aterialien zugewiesen. 
N ach A uflösung der staatlichen  V ertragskontore w urde 
die P rüfung  von der Industrie- und H andelskam m er 
vorgenommen. Bis in die letzte Zeit hinein erhielt der 
A ngeklagte auf Grund dieser V erträge über staatliche 
D ienststellen die erforderlichen M aterialzuweisungen. 
E r w ar aus diesem Grunde auch verpflichtet, allm onat
lich die Höhe seiner Produktion und die Menge der noch 
vorhandenen Schuhe zu melden. Diese M aßnahm e w ar 
notwendig, um  die plangerechte V ersorgung unserer 
Bevölkerung m it diesen A rtikeln  zu garantieren .
In  den Jah ren  seit e tw a 1951 ha tten  sich bei dem A n
geklagten J. jedoch Schuhe angesam m elt, die n icht im 
vollen U m fange den Anforderungen entsprachen. Es 
handelte sich dabei vor allem um  fehlerhaftes M aterial. 
Es sam m elten sich so ca. 1000 P aar Schuhe II. und HI. 
Sortierung an. Einen M aterialverlust h a tte  der Ange
k lagte dabei jedoch nicht, da er es durch gutes Zu
schneiden verstand, ständig  eine Überproduktion zu er
reichen. Diese Schuhe stellten  nun fü r  den A ngeklagten 
to tes K apital dar. E r w ar bemüht, diese Schuhe un ter 
allen U m ständen und so günstig  wie irgend möglich los
zuwerden. E r  bot sie daher der DHZ und dem Konsum 
an, ohne h ier allerdings einen A bnehm er zu finden. Von 
den genannten Institu tionen  wurde der K auf der Schuhe 
abgelehnt, da die N achfrage nach Schweinsleder- 
Schuhen einmal gesunken und zum  anderen die Anforde
rung  an  die Q ualität in den le tzten  Jah ren  w eitaus höher 
geworden ist. Der A ngeklagte kam  so auf den Gedanken, 
diese Schuhe m it einem erheblichen Preisnachlaß ab
zugeben.
Ohne vorher einer zuständigen D ienststelle des Ma
g is tra ts  von Groß-Berlin M itteilung zu machen, ver
kaufte  der A ngeklagte J . nun diese Schuhe —  im ein
zelnen handelt es sich um  ca. 700 P a a r  Kinderschuhe 
und 280 P a a r K inderstiefel — an ihm  bekannte Einzel
händler, die auch sonst seine Kunden w aren. Der An
geklagte ging dabei jedoch keinerlei vertragliche Ver
einbarungen ein, sondern v erkaufte  die Schuhe sozusagen 
un ter der Hand. Je  nach A rt und Güte erhielt der An
geklagte fü r  ein P aa r  Schuhe etw a 4,— bis 10,— DM. . .  
D arüber hinaus h a t sich der A ngeklagte J. aber auch 
noch anderer s tra fb a re r  H andlungen schuldig gem acht. 
Seit einigen Jah ren  h a tte  er in Tegel (W est-Berlin) ein 
Motorboot zu liegen, das ihm einmal sicherungshalber 
übereignet worden war. N ach der W ährungsreform  hatte  
der A ngeklagte als Miete fü r  den Bootsstand einen Be
tra g  von m onatlich 6,— DM BDL zu entrichten. Bis 
Ende des Jah res 1951 h a tte  die Schuldnerin des Ange
klagten, eine gewisse F rau  N., diese Miete bezahlt. Von 
Ja n u a r 1952 an bezahlte der A ngeklagte dann selbst. 
Und zw ar geschah dies in der Form , daß der A ngeklagte 
DM der Deutschen N otenbank in W est-Berliner W echsel
stuben zum jeweils geltenden Schieberkurs einwechselte 
und dem E igentüm er des Bootshauses dann in DM BDL 
aushändigte. D er A ngeklagte J . ta t  dies bis zum Zeit
punkt seiner Festnahm e. E r  h a t so ca. 1500,—- DM der 
DNB nach W est-Berlin verbracht.
Gegen Ende des Jah res 1954 beabsichtigte der Ange
k lag te dann, sich in seinem Betrieb m it der H erstellung 
von Porokreppschuhen zu befassen. E r setzte sich darauf
hin m it dem A ngeklagten M. in Verbindung, der an der 
F irm a des A ngeklagten beteiligt ist. Im  A ufträge des 
A ngeklagten J. w andte sich der A ngeklagte M. an eine 
F irm a Ago in Berlin-Charlottenburg, um  eine fü r  die 
H erstellung von Porokreppschuhen benötigte Klebe
m asse zu bestellen. Eine ausdrückliche Vereinbarung, 
w ann und in welcher F orm  der A ngeklagte J. diese 
Klebemasse zu bezahlen hatte , wurde nicht getroffen. 
Nachdem der A ngeklagte M. durch seinen Lehrling fünf 
K annen dieses Ago-Klebers im Gesam tgewicht von 
25 kg in den dem okratischen Sektor gebracht hatte, 
legte er dem A ngeklagten J. jedoch die Rechnung über
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